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III

Thomas Rotten

MEDIZINETHISCHE THEMEN
IN DEN DEONTOLOGISCHEN SCHRIFTEN

DES CORPUS HIPPOCRATICUM

Zur Präfigurierung des historischen Feldes
DURCH DIE ZEITGENÖSSISCHE MEDIZINETHIK

Einleitung

Sooft das Corpus Hippocraticum nach seiner historischen
Dimensionierungskraft ftir eine medizinische Ethik befragt wurde,
spielten jene medizinethischen Fragestellungen eine interesseleitende

Rolle, die dem Fragesteller bzw. seinen Zeitgenossen am
Herzen lagen. Ein jeweils zeitgenössisches medizinethisches
Problembewußtsein begleitete — oder motivierte gar — den

vergewissernden Blick in die Geschichte, der Orientierung an
der überkommenen Ordnung von Moral und Sitte und deren
bewährter Praxis innerhalb der Medizin versprach. Das so zu
gewinnende Traditionsargument vermochte medizinethische
Positionen einer jeweils neuen Gegenwart zu legitimieren und,
insofern es sich an den Namen des Hippokrates knüpfen ließ,
auktorial zu bekräftigen. Umgekehrt konnte aber auch der Blick
auf das Corpus Hippocraticum zumindest gelegentlich die
Unzeitgemäßheit des Traditionellen erweisen, konnte die hippo-
kratische Tradition als Distanzierungsmittel einer innovativen
und zukunftsorientierten Medizinethik dienen, dem Neuen ex

negativo als eigentlicher Profil- und Konturgeber. Die Frontstellung

zwischen denen, die ihre Argumentation mit der Floskel
"Schon Hippokrates..." einleiten, gegenüber denjenigen, die
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mit apotropäischer Geste darum bitten, vom "ollen Hippo-
krates" verschont zu bleiben, gehört noch heute zum Arbeitsalltag

medizinethischer Kommissionen1. So sehr sich die an
wechselnden historischen Orten aufgeworfenen medizinethischen

Problemstellungen auch ähneln mochten — worin übrigens der

Hauptgrund fur die Zeitlosigkeitsphantasien innerhalb der
Medizinethik liegt —, so deutlich bestimmten gerade diese jeweils
aktuellen Problemstellungen den Griff in die Geschichte, so
sehr initiierten und moderierten gerade sie die historische
Befragung. Der Bedarf nach historischer Dimensionierung von
Medizinethik zielte also nicht zuletzt auf gegenwärtige
medizinethische Praxis und ihre Legitimierung. Oder anders gesagt:
Der Standort innerhalb eines jeweils zeitgenössischen
medizinethischen Diskurses präformierte das historische Feld, dessen

Bestellung im Falle der Gesellung Geschichtsträchtigkeit, historische

Legitimität und geschichtlich verbürgte Konsensfähigkeit
versprach, im Falle der Distanzierung den Nimbus des Neuen,
Modernen und Zukunftsgewissen verhieß. Dem Rekurs auf hip-
pokratische Ethik wollten und wollen weder moderni noch antiqui
der medizinischen Ethik entraten. Daß das Corpus Hippocrati-
cum sich zu allererst als Befragungsinstanz anbietet, liegt an
der mit jeder Befragung aufs neue bekräftigten Wirkungsmacht
der sogenannten hippokratischen Ethik für die Geschichte der

1 G. PATZIG beklagt zurecht die Teilnehmer solcher Gremien, die sich mit
"apodiktische[r] Berufung auf Autoritäten (z.B. Hippokrates, Albert Schweitzer
oder Hans Jonas)" der Forderung nach rationaler Begründung moralischer
Verhaltensnormen entziehen und sich auf das überlieferte ärztliche Ethos als Auto-
ritatsargument zurückziehen. Vgl. G. PATZIG, "Was kann die Philosophie zur
Ausbildung in medizinischer Ethik beitragen?", in Niedersachsisches Arzteblatt
64, Nr. 7 (1991), 5-8, wiederabgedruckt in Ders., Gesammelte Schriften, II-
Grundlagen der Ethik (Gottingen 1993), 43-53, 49 Solchen von Patzig
charakterisierten 'Traditionalisten' stehen jedoch mittlerweile ebenso viele 'Moderni-
sten' gegenüber, die ihren Kombattanten in bezug auf die Instrumentalisierung
von Geschichte in nichts nachstehen Eine Kostprobe: "Sagen wir also Goodbye
zu den Details des hippokratischen Corpus, aber verabschieden wir uns nicht vom
Ethos des Chiron und seines Schulers Hippokrates". Vgl. H.-M. Sass, Hippo-
kratisches Ethos und nachhippokratische Ethik, Medizinethische Materialien, Heft
92 (Bochum 1994), 1
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Medizinethik überhaupt und am Trumpfcharakter der hippokra-
tischen Karte im Spiel mit historischen Größen.

Vor dem Hintergrund eines solchen Junktim zwischen
Vergangenheit und Gegenwart tut man gut daran, das gestellte
Thema in einer verschränkenden Betrachtung gegenwärtiger
medizinethischer Debatten und medizinethischer Traditionsbildung

zu betrachten. Daher ist es ratsam, sich zunächst die
vordringlichen Problemzonen einer medizinischen Ethik der Gegenwart

in Erinnerung zu rufen, um sozusagen die medizinethische

Sensibilisierung auszuloten, die häufig dem Griff nach den

hippokratischen Schriften in unseren Tagen vorauseilt. Solche
Problemzonen umschließen im wesentlichen Fragen des

Menschen- und Tierversuchs, der Todeszeitbestimmung,
Schwangerschaftsunterbrechung, Sterbehilfe, künsdichen Erzeugung von
Menschenleben {In-vitro-Fertilisation und Genmanipulation),
Organverpflanzung und Informationspflicht (darunter ließen sich
die Stichworte Patientenaufklärung, Meldepflicht und Schweigegebot

subsumieren)2. Es sind dies die in Arztekreisen,
Ethikkommissionen, aber auch in den Medien vielbeachteten und
vieldiskutierten Themen, die den sogenannten Regelungsbedarf
innerhalb moderner Medizinethik ausmachen und von deren

Bewältigung das Fortbestehen eines medizinischen Fundaments

abhängt, des vorlaufenden Vertrauens des Patienten in den Arzt
nämlich, und damit die Zukunft der Medizin selbst. Man macht
sich als Nichtmediziner vielleicht nicht häufig genug klar, welch

exzeptionelle Ausnahmeveranstaltung die Medizin darstellt, deren

Zustandekommen und Funktionieren von einem im sonstigen
sozialen Miteinander völlig unüblichen antizipatorischen
Vertrauen seitens des Kranken, der sich in leib-seelischen Nöten
nicht mehr selbst zu helfen weiß und sich mit seinen Gebrechen,

Ängsten und Nöten, seiner Scham und seiner Hoffnung in die
Hände eines häufig genug wildfremden Menschen begibt, von
einem Vertrauen also nicht nur in die Kompetenz, sondern

2 Vgl. A. Pieper, Ethik und Moral. Eine Einfiihrung in die praktische Philosophie
(München 1985), 57.
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auch und vor allem in die sitdich-moralische Integrität des Arztes

abhängt3. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anonymisierung,

Technisierung und Juridifizierung der Medizin und
der Defensive, in die sich vor allem die Schulmedizin gedrängt
sieht4, scheint dieses Fundament der Arzt-Patient-Beziehung
und damit der praktischen Medizin überhaupt in Gefahr zu sein.

Die vor allem von klinischer Seite propagierte Medizinethik
soll diesen Vertrauensschwund aufhalten und dem Patienten das

zurückgeben, woran es ihm bisweilen mangelt: Vertrauen in die
Medizin, mehr noch in den Arzt; und sie soll dem Arzt etwas
sichern, dessen Verlust er wiederum immer lauter beklagt: den
Patienten nämlich. Als Bürger und — zumindest potentielle —
Patienten sind wir also alle involviert in die anstehenden Ent-
scheidungsprozesse und werden ihre Auswirkungen zu spüren
bekommen. Daß solche Betroffenheit unseren Blick in die
Geschichte der Medizinethik lenkt, d.h. schärft und zugleich
verstellt, soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

1. Tötung aufVerlangen und/oder Giftmord

Unter den aktuellen medizinethischen Themen wurde
soeben die Sterbehilfe genannt. Geradezu unausweislich bei Ärzten,
aber auch bei Hippokratesforschern der nachedelsteinschen
Ära5 ist in diesem Zusammenhang der Gedanke an den hippo-
kratischen Eid und sein Tötungsverbot. Edelstein, der entgegen

3 R. TOELLNER, "Wie relevant ist die Bioethik für die medizinische Praxis?",
in Herausforderung der Bioethik, hg. von J. S. Ach/A. Gaidt (Stuttgart 1993),
175-193, 176.

4 W. WlELAND, Strukturwandel der Medizin und ärztliche Ethik, Abh.Heidel-
berger Akad.der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. (Heidelberg 1985).

5 Ludwig EDELSTEIN veröffendichte seine einflußreiche Eidstudie unter dem Titel
The Hippocratic Oath. Text, Translation and Interpretation als Nr. 1 der Supple-
mentbände des Bulletin ofthe History ofMedicine in Baltimore. Sie erschien 1969
in deutscher Ubersetzung unter dem Titel Der Hippokratische Eid im Artemis-
Verlag und erfuhr seither mehrere reprints: L. EDELSTEIN, "The Hippocratic
Oath", in Ancient Medicine. Selected Papers ofLudwig Edelstein, hg. von O. Tem-
KIN/C.L. Temkin (Baltimore 1967; reprint Baltimore/London 1987), 3-63;
Ders., "The Hippocratic Oath", in Legacies in Ethics and Medicine, hg. von C.R.
Burns (New York 1977), 12-75.
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der Gliederung des Eides die Besprechung dieses Satzes

programmatisch an den Beginn seiner Untersuchung stellte, und
in seiner Nachfolge ungezählte andere Autoren haben den
entsprechenden Passus als Verbot ärztlicher Beihilfe zum Selbstmord,
d.h. als Verbot (aktiver oder passiver6) Sterbehilfe gedeutet. Wie
zentral Edelsteins Deutung des ersten Verbots innerhalb des

sogenannten Sittenkodex ist für seine Gesamtdeutung des Eides
als eines "einheitlich konzipierte(n) Dokument(s)", "das von
einem pythagoreisch gesinnten Arzt in der zweiten Hälfte des

4. Jh.s v.Chr. als Verpflichtung für Gleichgesinnte fixiert wurde"7,
hat der Autor selbst betont8. Um Edelsteins Beweisführung hat

man sich wenig gekümmert, die von ihm angeführten "Belege"
schienen hinreichend, um seiner Deutung den Rang einer
communis opinio zu geben und ihr — kanonisiert — den Einzug in
medizinhistorische Lehrbücher zu sichern9.

6 Zur Fragwurdigkeit der Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Ster-
behilfe vgl. bspw. die Diskussion zwischen J. RACHELS, "Aktive und passive Ster-
behilfe", in Medizin und Ethik, hg. von H.-M. Sass (Stuttgart 1989), 254-264,
und T.L. Beauchamp, "Antwort auf Rachels zum Thema Euthanasie", ibid.,
265-286.

7 So die Quintessenz aus der Edelsteinschen Untersuchung (wie oben in
Anm.5, 1969, S. 96), wie sie Hans Dlller in seinem forschungsgeschichthchen
Nachwort zu ihrer deutschen Fassung formuliert.

8 Ibid., 10: "Ihre Interpretation (d.h. die Interpretation der Vorschriften über
die Anwendung von Gift und abtreibende Mittel) sollte daher den Schlüssel zu
einer historischen Bestimmung der im Eid des Hippokrates formulierten
Anschauungen liefern"

9 Vgl. W Eckart, Geschichte der Medizin (Berlin/Heidelberg etc. 1990), 48-
49: "Wir wissen heute sicher, daß dieser Eid keineswegs von Hippokrates verfaßt
wurde [...]. Der Text wurde wahrscheinlich fur eine kleine Gruppe — eine Sekte

— von Ärzten, etwa im 4 Jahrhundert v.Chr verfaßt und wurde in semen beiden

Hauptteilen, dem Vertragspassus und dem Sittenkodex, durch die Pythagoreische
Lebens- und Sittenlehre geprägt". In der zweiten Auflage dieses Lehrbuches heißt
es an der entsprechenden Stelle. "Wir wissen nicht sicher, ob dieser Eid wirklich
von Hippokrates verfaßt wurde [...]". Dennoch bleibt es bei dem Edelsteinschen

Deutungsmodell: "Der Text wurde wahrscheinlich fur eine kleine Gruppe —
eine Sekte — von Ärzten, etwa im 4. Jahrhundert v. Chr verfaßt und wurde in
seinen beiden Hauptteilen, dem Vertragspassus und dem Sittenkodex, durch die

Pythagoraische (sie) Lebens- und Sittenlehre geprägt". Das Ringen des Autors
mit dem Edelsteinschen Erklarungsmodell zeigt schließlich ein Blick in den
Index der "komplett uberarbeitete(n) Auflage", in dem unter dem Eintrag
"Abtreibungsverbot" nun "(Hippokr.)" statt "(ps -Hippokr.)" — wie in der
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Ein kurzer Blick auf den Wortlaut des betreffenden Satzes läßt

jedoch erkennen, in welchem Maße Edelsteins Deutung Inter-
pretamente in den griechischen Satz, auf den er sich bezieht,

hineinträgt:

oi Scoaco 81 oüSe cpappaxov oüSevi, cuttjOeIc; Qavacripov, oüSe

ücp7)yf)a,op.ai £up.ßouXiY)v too)v8s10.

Die Uberlieferungsgeschichte dieses Satzes bringt kaum
Probleme mit sich, die die Textkonstitution betreffen, wie eine

Synopse der Abweichungen in handschriftlichen und gedruckten
Eidfassungen zeigt:

oü om. Foe. oü Soxtw (ante corr. 8s post corr. oüSs cpappaxov) 8e

oüSsvl atTT} Oavaatpov Q Ss P cpappaxov P oüSsvl om. W oüSsvl

yappaxov BlVind2Y Fam. post oüSsvl ins. tots Vindl aicrryjflsn;
W T7)0st!; C svti0sI<; BOl IvxtQeip] supra sv scr. at. B oü8s om.
BlVind2Y Fam. oü8' Vind 15 oü8s...l6 tocqvSs om. K ocprffrj-
CTopat Vind2 supra Ü97)Y7)crop.ai scr. STepoiq siaTjy^aopat. cupßouXvjv
Mo crupßouXtrjv Scor s.II.5Vind2 Fam. Jo. Lth. Ly. M.-St.
ßouXiTjv W 5up.ßooXL7]v B1 ^upßouXtav CaQ Be. ^upßouXrjv tyjvSs
BOlPar.2047 Tv)v8e] supra yjv scr. ot, B aupßooXY)v Vind £upßou-
Xiov xoiovSs Vindl supra aupßouXtYjv scr. (TupißouXov Fn.

ersten Auflage — zu lesen ist. Vgl.W. ECKART, Geschichte der Medizin, 2„ komplett

uberarb. Aufl. (Berlin/Heidelberg etc. 1994), 48-49 und 347. Eine Kano-

nisierung der Thesen Edelsteins in der neuesten Medizingeschichtsschreibung ist
um so erstaunlicher, als sie nicht nur im einzelnen heftige Kritik provozierten,
sondern bereits 1978 von G Hang und J. Kollesch "als weitgehend uberholt"
bezeichnet wurden. Vgl G. Harig/J. Kollesch, "Der Hippokiatische Eid Zur
Entstehung der antiken medizinischen Deontologie", in Philologus 122 (1978),
157-176, 160.

10 L. EDELSTEIN (wie in Anm. 5, 1969), 5. Wortgleich lautet an dieser Stelle
die "nouvelle Mition" des Eides von J. JoUANNA, "Un temoin meconnu de la
tradition hippocratique: YAmbrosianus gr. 134 (B 113 sup.), fol. 1-2 (avec une
nouvelle edition du Serment et de la Lot)", in Storia e Ecdotica del Testi Medici
Greci Atti del II Convegno Internazionale Parigi 24-26 maggio 1994, a cura dl A.
Garzya e J Jouanna, Collectanea, 10 (Napoli 1996), 253-272, 269. Ich danke
Herrn Professor Garzya fur die freundliche Überlassung eines Exemplars dieses
Bandes.

11 Die Handschriftensigel bedeuten im einzelnen: Athos, M Iberon, 182
(Lambros 4302), f 8v-9 [16. Jh. Athos]; Cambridge, Gonville and Caius College

Library, 50/27, f. l-lv (neu: S 4-5) [16. Jh Ca]; Esconal, Real Biblioteca
de San Lorenzo de El Escorial, s II.5, f. 28v-29 [15. Jh. Scor s II.5]; Florenz,
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Problematischer scheinen dagegen die Satzstellung und die

Häufung der Verneinungen in diesem Satz zu sein. Der Anfang

Bibhoteca Medicea Laurentiana, Plut. 74,1, f. 9" [15. Jh. L]; Florenz, Bibho-
teca Medicea Laurentiana, Plut. 74,13, f. 7-7" [15. Jh LI], Harvard,
Houghton Library, MS Typ 15 [1733 Houghton], Kopenhagen, Det Konge-
lige Bibliotek 224, f. 12"-13 [16. Jh Haun]; Leiden, Bibhotheek der Rqksuni-
versiteit, Voss. gr. F. 101, f. 3-3" [16. Jh. Q]; London, British Library, Arundel
538, f. 19-19" [15- Jh Bl], London, British Library, Stoweian 1073, f. 2-3"
[16 Jh. B]; [Privatbesitz] Manuscripts from the former Phillips Collection Ms.
25553, f 2 [16. Jh. Phillips]; Mailand, Bibhoteca Ambrosiana, L 110 sup,
f. 233" [15. Jh. Amb]; München, Bayerische Staatsbibliothek, cgrm 71, f. 11

[15. Jh. Mo]; Oxford, Bodleian Library, Barocci 204, f 9 [14. Jh. O],
Oxford, Bodleian Library, Marshall 72 (ohm- Auct. F. inf. 2.3), f. 1-2" [16. Jh.

Ol]; Paris, Bibhotheque Nationale, gr 2047, f. 16-16" [15 Jh Par. 2047];
Paris, Bibhotheque Nationale, gr. 2140, f 9" [12 /13 Jh. I]; Paris, Bibhotheque

Nationale, gr. 2141, f. 8" [15. Jh. G]; Paris, Bibhotheque Nationale, gr
2142, f. 12"-13 [14. Jh. Hb], Paris, Bibhotheque Nationale, gr. 2143, f. 11-11"
[14. Jh J]; Paris, Bibhotheque Nationale, gr. 2144, f 13 [14 Jh. F], Paris,

Bibhotheque Nationale, gr. 2145, f. 14-14" [15. Jh. K]; Paris, Bibhotheque
Nationale, gr. 2146, f. 1-1" [16. Jh C], Paris, Bibhotheque Nationale,

gr 2148, f. 1 [15 Jh Z]; Paris, Bibhotheque Nationale, gr 2255, f 55-56
[15. Jh. E]; Paris, Bibhotheque Nationale, gr 2596, f. 185"-186 [1475 Par.

2596]; Paris, Bibhotheque Nationale, suppl. gr. 608, 178"-179" [ 16./18. Jh.
Par suppl 608]; Sofia, St. Cyril and Methodius National Library, PC-Gr 147,

p 253-254 [1858-1869 Sofia], Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Pal.

gr. 192, f. 1 [15. Jh. P]; Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Reg. gr 182,
f. 16-16" [15 Jh. Y], Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Urb gr. 68,
f. 16-16" [14. Jh U], Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Vat. gr. 276,
f. 1-1" [12. Jh.. Va]; Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Vat gr. 277,
f. 25-25" [14. Jh. R]; Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Vat. gr. 278,
f. 27"-28 [1512 W]; Vatikan, Bibhoteca Apostohca Vaticana, Vat. gr. 2238,
f. 180-180" [15. Jh. T]; Venedig, Bibhoteca Nazionale Marciana, gr. 269, f 12-
12" [10. Jh. M], Wien, Österreichische Nationalbibhothek, med. gr. 37, f. 66-
67 [14. Jh. Vind]; Wien, Österreichische Nationalbibhothek, philos. gr. 219,
f. 140-140" [14 Jh Vmdl]; Wien, Österreichische Nationalbibhothek, lat
4772, f. 105-106 [15. Jh. Vind2] Diese Handschriftenhste wurde abgesehen von
einer Prazisierung der Folnerung in Scor s.II.5 erstmalig veröffentlicht in Th.
ROTTEN, "Receptions of the Hippocratic Oath in the Renaissance The prohibition

of abortion as a case study in reception", Tr. by L. VON REPPERT-BlSMARCK,

in Journal ofthe History ofMedicine andAllied Sciences 51 (1996), 456-483, 459-
460 Die Abkürzungen fur die genannten Eiddrucke werden wie folgt aufgelöst-
Familianum colloquiorum formulae Graece et Latme Cehetis philosophi dialogus qui
Flivai; inscnbitur cum Latina interpretatione (Antverpiae 1547), E3" -E5r Farn.);
Tov MeyäXov Insioxodrovq IldvToiv Tibv 'IaxQtbv KoQVtpaiov Ta Evoiay.oueva

Magnt Hippocratis opera omnia quae exstant in VIII sectiones ex Erottam
mente distnbuta Nunc recens Latina interpretatione et annotatiombus illustrata,
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oü Scüctoj 8s ist unkompliziert, die Stellung des 8s regelhaft, wobei

der Ubergang von einem positiven Gelöbnis (Ich werde...)
im vorausgehenden Satz des Eides zu dem in Rede stehenden

negativen Gelöbnis (Ich werde nicht...) eine adversative
Bedeutung des 8s nahelegt. Daß unbestimmte Pronomina innerhalb

eines negativen Satzes negativ ausgedrückt werden, macht
das oüSevi ebenfalls unproblematisch, so daß sich die bislang
genannten Satzglieder folgendermaßen übersetzen lassen: "Ich
werde aber nicht irgendjemandem geben"12. Das Objekt cpap-

piaxov (Gift, Heilmittel) mit seiner in der griechischen Literatur
seltenen Attribuierung 0avacrtp.ov (tödlich)13 ist durch die emphatische

Stellung des Attributs auseinandergerückt, um einem
Partizipium Aorist Passiv von outseiv (fragen)14 Raum zu geben, so
daß sich die begonnene Übersetzung folgendermaßen fortsetzen
läßt: "Ich werde aber nicht irgendjemandem ein tödliches
Mittel geben, nachdem ich gebeten worden bin". Das aus dem

Anutio Foesio mediomatrico medico aufhöre. (Francofurti, Apud Andreae
Wecheli heredes, Claud. Marnium et Joan. Aubrium 1595), 42-44 Foe.);
T. Meyer-Steineg/W. Schonack, Hippokrates über Aufgaben und Pflichten des

Arztes in einer Anzahl auserlesener Stellen aus dem Corpus Hippocraticum (Bonn
1913), 5 M.-St.); Hippocrates. With an English Translation, by W.H.S. Jones
(t. 1, 2, 4), E.T. Withington (t. 3), P. Potter (t. 5, 6, 8) and W.D. Smith
(London/Cambridge, Mass. 1923-1931, 1988, 1994-1995), t. 1, reprint London/
Cambridge, Mass. 1962, 298 Jo.); D.D. LYPOURLIS, IsiTioxQarixr] Iarqixi},
(Thessaloniki 1972), 90 Ly.); C. LlCHTENTHAELER, Der Eid des Hippokrates.
Ursprung und Bedeutung, XII. Hippokratische Studie (Köln 1984), 18-21 Lth.)

12 Wenn Lichtenthaeler auch in bezug auf das oüSsvl eine Verstärkung der
Verneinung annimmt, verkennt er den griechischen Sprachgebrauch. Vgl. C. LlCHTENTHAELER

(wie in Anm. 11), 135: "oü -oü8s — oüSsvt; ausdrücklicher geht es

nicht! Der genaue Sinn ist also: 'Nie, auf keinen Fall, nie und nimmer werde
ich..."' Vgl. auch ibid., 139.

13 Professor Heinrich von Staden weist im Handout zu einem Vortrag darauf
hin, daß ein solcher Ausdruck zwar an keiner anderen Stelle innerhalb des Corpus
Hippocraticum vorkommt, in der außermedizinischen klassischen Literatur jedoch
durchaus belegt ist. Besagter Vortrag wurde zu folgender Publikation ausgearbeitet:
H. VON Staden, "In a pure and holy way: Personal and Professional Conduct in
the Hippocratic Oath?", in Journal of the History ofMedicine and Allied Sciences

51 (1996), 404-437.
14 Ein laut des in Anm. 13 genannten Handouts ebenfalls in den hippo-

kratischen Werken klassischer Zeit seltenes Wort, das nur in Epid. 7, Coac. und
De morbis internis vorkommt.
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ersten Kolon verbleibende oüSe ist nun entweder als Verstärkung
der Verneinung aufzufassen und als solches in der Übersetzung
weitgehend stumm, oder es ist im Sinne von ne.. .quidem zu
verstehen und auf die Partizipialform zu beziehen. Der
Satz fährt fort mit einem zweiten, das einleitende oi> aufgreifende

oüSe15, so daß sich mit Blick auf das erste problematische
oüSs insgesamt etwa folgende Übersetzungsalternative ergibt:
1. "Weder werde ich aber irgendjemandem ein tödliches Gift
geben, nicht einmal nachdem ich gebeten worden bin, noch
werde ich einen Weg zu einem solchen Rat16 vorschlagen".

Varianten17: Medicamentum autem venenatum mortiferumve
rogatus etiam non dabo nec cuiquam ad hanc rem subscribam
assentiarve (Calvo, 1525)18; Ne daro medicina altrui mortifera,
anchora che fossi richiesto; e tanpoco consentirö a tal conseglio
(Filalteo, 1552)19; auch auf Bitten Niemandem ein todliches
Gift zu reichen oder einen Rath dazu an die Hand zu geben
(Frankenberg, 1848)20; Ich werde Keinem, wenn auch gebeten,
ein tödliches Arzneimittel reichen, noch will ich dazu eine solche

Anleitung geben (Ruder, 1864)21; Auch werde ich keinem, und sei

es auf Bitten, ein tödliches Mittel verabreichen, noch einen solchen

15 "oü8e und p-r/Se nehmen zunächst als 'und nicht, auch nicht, noch'

ein vorausgehendes 06 oder p/y) auf heben dann aber als auch nicht, nicht
einmal' (lat. ne-qmdem) auch einen einzelnen Ausdruck heraus ..)". Vgl Ed
SCHWYZER, Griechische Grammatik II, Handbuch der Altertumswissenschaft,
2. Abtig., 1 Teil, Bd. 2 (München 1950), 597

16 Das Wort aupßouXöj bzw. im ionischen Dialekt des Eides ijupßouXir,
kommt ausschließlich in hippokratischen Schriften jüngeren Datums, d.h. nach
dem 4. Jh v.Chr vor.

17 Im Hinblick auf die Übertragung des ersten oiSi im Sinne von ne quidem
18 Hippocratis octoginta volumina, quibus maxima ex parte, annorum cir-

citer duo milia Latma caruit lingua, Graeci vero, Arabes, & Prisci nostri media,

plurimis tarnen utilibus praetermissis, scripta sua illustrarunt, nunc tandem per
M Fabium Calvum Latimtate donata ac nunc prtmum in lucem aedita (Romae.
Ex Aedibus Francisci Minmi Calvi 1525), 21.

19 L. FlLALTEO, II Giuramento, e le sette partt de glt aforismi d'Htppocrate Coo

(Pavia 1552), 1

20 S FRANKENBERG, Geschichte der Haikunst und der Halschwarmerei (Leipzig
1848; reprint Wiesbaden 1972), 34.

21 J RUDER (Hg.), 'InnoxQ&xovg ögxog xal äcpogiapoi Der Eid und die kurzen
Lehrsatze des Hippokrates Griechisch berichtigte Urschrifi, Deutsche Übersetzung,
Erläuternde Anmerkungen (Regensburg 1864), 5.
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Rat erteilen (Neuburger, 1906; Meyer-Steineg/Sudhoff, 1922)22;
Ich werde Niemandem ein tödlich wirkendes Mittel verabreichen,
auch nicht wenn ich darum ersucht werden sollte, noch einen
solchen Rat erteilen (Beck, 1907)23; Ich werde keinem, wenn auch
gebeten, ein tödliches Arzneimittel reichen, noch will ich dazu
eine Anleitung geben (J. Pagel/Sudhoff, 1915)24; I will not give
poison to anyone though asked to do so nor will I suggest such
a plan (Jones, 1924)25; Niemandem werde ich — auch sollte
man mich darum ersuchen — ein tödlich wirkendes Mittel
verabreichen, noch einen derartigen Rat erteilen (Sack, 1927)26;
Niemandem werde ich ein tödliches Mittel verabreichen, auch wenn
es von mir verlangt wird und auch nicht einen darauf abzielenden
Rat erteilen (Sigerist, 1931)27; Nie werde ich ein tödlich wirkendes
Gift verabreichen, auch nicht auf eine Bitte hin oder auch nur
einen Rat dazu erteilen (Deichgräber, 1933)28; An niemand werde
ich ein tödlich wirkendes Gift abgeben, auch dann nicht, wenn
man mich darum bittet, ich werde auch keinen solch verwerflichen

Rat erteilen (Kapferer, 1934)29; Niemandem werde ich
eine tödliche Arznei reichen, auch nicht, wenn einer es verlangt,
noch auch werde ich zu solchem Ansinnen meinen Beirat geben
(Sudhoff, 1939)30; Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek,
enig dodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij lenen tot enig

22 M. NEUBURGER, Geschichte der Medizin, 2 Bde., I (Stuttgart 1906), 148;
Th. Meyer-Steineg/K. SUDHOFF, Geschichte der Medizin im Uberblick mit
Abbildungen, 2. durchgesehene Aufl. (Jena 1922), 44.

23 Th. Beck, Hippokrates. Erkenntnisse. Im griechischen Text ausgewählt, ubersetzt

und aufdie moderne Heilkunde vielfach bezogen (Jena 1907), 122.
24 J.L. Pagel's Einfuhrung m die Geschichte der Medizin in 25 akademischen

Vorlesungen. 2. Aufl. durchgesehen, teilweise umgearbeitet und auf den heutigen
Stand gebracht von K. SUDHOFF (Berlin 1915), 51. Diese Übersetzung ist bis auf
das Wort "solche" identisch mit der Ruders (wie in Anm. 21).

25 W.H.S. JONES, The doctor's oath. An essay in the history of medicine

(Cambridge 1924), 11.
26 A. Sack, Hippokrates. Eine Auslese seiner Gedanken über den gesunden und

kranken Menschen und über die Heilkunst (Berlin 1927), 1.
27 H.E. SlGERlST, Einfuhrung in die Medizin (Leipzig 1931), 381.
28 K. DE1CHGRABER, "Die arztliche Standesethik des hippokratischen Eides",

in Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin 3
(1933), 79-99, wiederabgedruckt in Antike Medizin, hg. von H. Flashar (Darmstadt

1971), 94-120, 107.
29 R. KAPFERER, Die Werke des Hippokrates. Die hippokratische Schriftensammlung

in neuer deutscher Übersetzung (Stuttgart/Leipzig 1934), I 22.
30 K. SUDHOFF, Hippokrates. Auswahl aus der hippokratischen Schriftensamm-

lung (Leipzig 1939), 6.
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advies van dien aard (Lindeboom, 1949)31; Nie werde ich, auch
nicht auf eine Bitte hin, ein tödlich wirkendes Gift verabreichen
oder auch nur einen Rat dazu erteilen (Diepgen, 1951; Sigerist,
1963)32; Ich werde niemandem, auch nicht auf eine Bitte hin,
ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten
(Leibbrand, 19 5 3)33; Auch werde ich niemandem ein tödliches Mittel
geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, und werde
auch niemanden dabei beraten (Diller, 1962/1994)34; I will neither
give a deadly drug to anybody, not even if asked for it, nor will
I make a suggestion to this effect (Kudlien, 1970; Amundsen,
1996)35; Non somministerö ad alcuno, neppure se richiesto, un
farmaco mortale, ne suggerirö un tale consiglio (Baffioni/
Malato, 1972)36; Nie werde ich irgend jemandem, auch auf
Verlangen nicht, ein tödliches Mittel verabreichen oder auch nur einen
Rat dazu erteilen (Lichtenthaeler, 1984)37; Ich werde niemandem,
nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen, ein tödliches
Medikament geben, und ich werde auch keinen entsprechenden Rat
erteilen (Bauer, 1993)38.

2. "Weder werde ich aber irgendjemandem ein tödliches Gift
geben, nachdem ich gebeten worden bin, noch werde ich einen

Weg zu einem solchen Rat vorschlagen".

31 G.A. LINDEBOOM, Hippocrates (Antwerpen/Amsterdam 1949), 34.
32 P. DIEPGEN, Einführung in das Studium der Geschichte (Die Heilkunde und

der ärztliche Beruf, 4. Aufl.) (München/Berlin 1951), 280; H.E. SlGERIST,

Anfange der Medizin. Von der primitiven und archaischen Medizin bis zum Goldenen

Zeitalter in Griechenland (Zürich 1963), 724. Bis auf eine Stellungsänderung
ist die Übersetzung identisch mit der von Deichgräber (wie in Anm. 28).

33 W. Leibbrand, Heilkunde. Eine Problemgeschichte der Medizin (Freiburg/
München 1953), 54.

34 Hippokrates. Ausgewählte Schriften. Aus dem Griechischen übersetzt und
herausgegeben von H. Diller (Reinbek 1962). Mit einem bibliographischen
Anhang von K.-H. Leven (Stuttgart 1994), 9.

35 F. Kuduen, "Medical Ethics and Popular Ethics in Greece and Rome", in
Clio Medica 5 (1970), 91-121, 118, Anm. 47; D.W AMUNDSEN, Medicine, Society,

and Faith in the Ancient and Medieval Worlds (Baltimore/London 1996), 39.
36 Ippocrate. II Giuramento e gli Aforismi. Traduzione italiana e note di G.

Baffioni e M.T. Malato (Roma 1972), 24.
37 Ch. Lichtenthaeler (wie in Anm. 11), 133.
38 P. Geschwandtner-Andress, "Fast 2400 Jahre alt und noch immer im

Gesprach: Der Hippokratische Eid", in Deutsches Ärzteblatt 90, 50 (17.12.1993)
Ar3367-Ar3368, Ar3368.




























































































